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1. ALLGEMEINES 
 

 
Gegenstand des Gutachtens ist die Ermittlung des Verkehrswertes mehrerer 
Wohnungseigentumsobjekte (31 Stellplätze in der Tiefgarage) auf der Liegenschaft EZ 410 
KG 01908 Tullnerbach, BG Purkersdorf mit der Liegenschaftsadresse 3013 Tullnerbach, 
Hauptstraße 42 zum Stichtag 17.02.2026: 
 
Die Liegenschaft ist auftragsgemäß lastenfrei zu bewerten. 

1.1. AUFTRAGGEBER 
 
Rechtsanwältin  
MMag. Denise Rohringer 
Landstraßer Hauptstraße 1/2 
1030 Wien 
als Insolvenzverwalterin 

1.2. ZWECK DER WERTERMITTLUNG 
 
Ermittlung des Verkehrswertes 

1.3. BEWERTUNGSSTICHTAG 
 
17.02.2026 (Tag der Befundaufnahme) 

1.4. BEWERTUNGSGRUNDLAGEN UND UNTERLAGEN 
 

• Befundaufnahme am 17.02.2026 durchgeführt vom unterzeichneten SV 

• Informationen und Unterlagen vom Auftraggeber  

• Grundbuchauszüge vom 23.01.2026 und vom 26.02.2026 

• Auszug aus der digitalen Katastermappe vom 26.02.2026 

• Auszug aus online Flächenwidmung vom 26.02.2026 

• Abfrage online Geographisches Informationssystem Altlasten vom 26.02.2026 

• Vergleichspreiserhebungen  

• Liegenschaftsbewertungsgesetz idgF 

• Fachliteratur  

1.5. VORBEMERKUNGEN 
 
Das Gutachten setzt eine kontaminationsfreie Liegenschaft voraus, beinhaltet keinerlei 
Aussagen über eventuelle Kontaminierungen und schließt jegliche Haftungen aus diesem 
Titel aus. 
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Alle nachfolgend vorgenommenen Berechnungen beruhen auf Basis der übergebenen 
Informationen, Pläne oder sonstigen Unterlagen, wobei für die Richtigkeit und Vollständigkeit 
der übergebenen Unterlagen keine Haftung übernommen werden kann. Jegliche 
Abweichung (insb. von den übergebenen Unterlagen) oder nachträgliche Änderung kann das 
Ergebnis dieses Gutachtens beeinflussen und macht gegebenenfalls eine Abänderung oder 
Neubewertung durch den SV notwendig. 
 
Das Gutachten ist urheberrechtlich geschützt. Es ist nur für den Auftraggeber und den 
angegebenen Zweck bestimmt. Jede Vervielfältigung oder Veröffentlichung des Gutachtens 
bedarf der schriftlichen Zustimmung des gefertigten Sachverständigen. 
 
Das Gutachten hat nur im Gesamten und nicht auszugsweise Gültigkeit. 
 
Eine Weitergabe des Gutachtens oder von Gutachtenteilen an Dritte ist ausdrücklich 
untersagt. Für den Fall, dass dennoch Unberechtigte in Kenntnis dieses Gutachtens (oder 
Teilen davon) gelangen, wird dezidiert darauf hingewiesen, dass diese keinerlei Rechte oder 
Ansprüche aus vorliegendem Befund und Gutachten ableiten können und darüber hinaus 
auch jegliche sonstige Verwertung der Inhalte ausdrücklich untersagt ist. Insbesondere wird 
gegenüber Dritten eine Haftung auf Grundlage des § 1299 ABGB ausdrücklich 
ausgeschlossen. 

1.6. GENAUIGKEITSANFORDERUNGEN UND HINWEISPFLICHT 
 
Angesichts der Unsicherheit einzelner in die Bewertung einfließender Faktoren, 
insbesondere der Notwendigkeit, auf Erfahrungswerte zurückzugreifen, kann das Ergebnis 
der Bewertung keine mit mathematischer Exaktheit feststellbare Größe sein. 
Darüber hinaus ist darauf hinzuweisen, dass der ermittelte Verkehrswert nicht 
notwendigerweise bedeutet, dass ein entsprechender Preis auch bei gleichbleibenden 
äußeren Umständen im Einzelfall jederzeit, insbesondere kurzfristig, am Markt realisierbar 
ist. Je nach Verwertungsdauer und Anzahl der Interessenten kann der erzielte Kaufpreis 
nach oben und unten abweichen. 

1.7. UNABHÄNGIGKEITSERKLÄRUNG 
 
Der gefertigte Sachverständige erklärt ausdrücklich, dass er diese Liegenschaftsbewertung 
als unabhängiger Gutachter objektiv und unparteiisch erstellt hat. 
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2. BEFUND 
 

2.1. GRUNDBUCHSTAND 
 

 
 

(siehe Anhang Punkt 6.2. Grundbuchauszug) 

2.1.1. Gutsbestand (A1-Blatt) 
 
Die Liegenschaft besteht aus dem Grundstück 302/12 im Gesamtausmaß laut 
Grundbuchauszug von 1.763 m². Die Grundstücke sind nicht im Grenzkataster eingetragen; 
die Grenzen und das Flächenausmaß sind daher nicht rechtsverbindlich. 

2.1.2. Gutsbestand (A2-Blatt) 
 
Auf die im A2-Blatt zum Bewertungsstichtag aufscheinenden Ersichtlichmachung wird 
hingewiesen. 
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2.1.3. Eigentumsverhältnisse (B-Blatt) 
 
Als Eigentümer der insg. 31 bewertungsgegenständlichen Anteile B-LNr. 75, 81, 83, 85, 87 – 
113 ist  

 
K3 Immobilienentwicklungs GmbH & Co HS 42 KG (FN 509443g) 

 

eingetragen.  
 

2.1.4. Lasten (C-Blatt) 
 
Die eingetragenen Pfandrechte bleiben auftragsgemäß unberücksichtigt.  
 
Außerbücherliche Rechte oder Verpflichtungen wurden nicht bekannt gegeben.  
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2.2. BESCHREIBUNG DER LIEGENSCHAFT 
 
Bei der bewertungsgegenständlichen Liegenschaft handelt es sich um 175/2953-Anteile – 
konkret sind das 31 Stellplätze in der Tiefgarage – an einem Mehrfamilienwohnhaus mit 32 
Wohneinheiten und 64 Garagenplätzen in Tullnerbach westlich von Wien. 
 
Übersicht über die bewertungsgegenständlichen WE-Objekte: 
 

B-LNr WE Objekt B-LNr WE Objekt

75 KFZ-Abstellplatz 26 5 / 2953 99 KFZ-Abstellplatz 50 6 / 2953

81 KFZ-Abstellplatz 32 5 / 2953 100 KFZ-Abstellplatz 51 6 / 2953

83 KFZ-Abstellplatz 34 5 / 2953 101 KFZ-Abstellplatz 52 6 / 2953

85 KFZ-Abstellplatz 36 5 / 2953 102 KFZ-Abstellplatz 53 6 / 2953

87 KFZ-Abstellplatz 38 5 / 2953 103 KFZ-Abstellplatz 54 6 / 2953

88 KFZ-Abstellplatz 39 5 / 2953 104 KFZ-Abstellplatz 55 6 / 2953

89 KFZ-Abstellplatz 40 5 / 2953 105 KFZ-Abstellplatz 56 6 / 2953

90 KFZ-Abstellplatz 41 5 / 2953 106 KFZ-Abstellplatz 57 6 / 2953

91 KFZ-Abstellplatz 42 5 / 2953 107 KFZ-Abstellplatz 58 6 / 2953

92 KFZ-Abstellplatz 43 5 / 2953 108 KFZ-Abstellplatz 59 5 / 2953

93 KFZ-Abstellplatz 44 5 / 2953 109 KFZ-Abstellplatz 60 6 / 2953

94 KFZ-Abstellplatz 45 5 / 2953 110 KFZ-Abstellplatz 61 6 / 2953

95 KFZ-Abstellplatz 46 5 / 2953 111 KFZ-Abstellplatz 62 5 / 2953

96 KFZ-Abstellplatz 47 6 / 2953 112 KFZ-Abstellplatz 63 6 / 2953

97 KFZ-Abstellplatz 48 6 / 2953 113 KFZ-Abstellplatz 64 10 / 2953

98 KFZ-Abstellplatz 49 6 / 2953 gesamt 175 / 2953

Anteile Anteile
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2.2.1. Beschreibung des Grundstücks 

2.2.1.1. Makrolage 
 

 

 
Quelle: https://atlas.noe.gv.at 

 
Tullnerbach ist eine Marktgemeinde mit 2.938 Einwohnern (Stand 1. Jänner 2025) im Bezirk 
St. Pölten in Niederösterreich.  
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2.2.1.2. Mikrolage – Infrastruktur 
 

 
Quelle: https://atlas.noe.gv.at 

 
Die bewertungsgegenständliche Liegenschaft befindet im Ortszentrum.  
 

  
Quelle: https://atlas.noe.gv.at 

 

 
Die Zufahrt erfolgt von Wien Zentrum kommend mit dem PKW in rd. 40 Minuten über 
Purkersdorf und Untertullnerbach oder über die A1 Westautobahn Abfahrt 23 Pressbaum. 
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Der ÖPNV ist mit mehreren Autobushaltestellen in fußläufiger Entfernung angebunden. 
 
Der ÖBB Bahnhof Tullnerbach-Pressbaum liegt rd. 0,5 km nordwestlich. 
 

 
Quelle: https://immounited.com 

 
 
 
Die Lage der bewertungsgegenständlichen Liegenschaft kann aufgrund der dargestellten 
Lagesituation als sehr gut bezeichnet werden.  
 
 

WOHNLAGE  hochwertig sehr gut gut mäßig 

Wohnlage (Residential)  x   

Individualverkehr  x   

Öffentlicher Verkehr  x   

Parkplatzmöglichkeit auf öffentlichem Grund  x   

Parkgaragenverfügbarkeit x    

Nähe zum Stadtzentrum  x   

Immissionsbelastungen   x  

BEWERTUNG DER LAGE GESAMT  x   

 
 
 
Erläuterung der Lagekriterien: 
 
hochwertig Prestigelagen im Stadtkern oder in Cottagelage (villenartige Bebauung) 
sehr gut  Stadthäuser in den inneren Bezirken bzw. EFH in Grünbezirken 
gut   Stadthäuser oder gut ausgestattete EFH 
mäßig  Mietwohnbau mittlere bis schlechte Ausstattung, Mischbebauung 
 
 
Die umliegenden Grundstücke sind Bauland Kerngebiete. 
 
Die notwendige Infrastruktur und Nahversorgung sind in fußläufiger Entfernung gegeben. 
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Quelle: https://atlas.noe.gv.at 

2.2.2. Flächenwidmung – Anschlüsse – Kontaminierung 
 
Laut Auskunft zur Flächenwidmung der Marktgemeinde Tullnerbach ist das Grundstück 
Baufläche mit der Widmung BK (Bauland Kerngebiete gem. § 16 Abs. 1 Z 2 Noe ROG 2014 
i.d.g.F.) 
 

 
Quelle: https://atlas.noe.gv.at 
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Offensichtlich ist die Liegenschaft an das Strom-, sowie Wasser- und Kanalnetz 
angeschlossen.  
 
Entsprechend den im Internet am 26.02.2026 abrufbaren Informationen aus dem 
Altlastenportal1 scheint zu den bewertungsgegenständlichen Liegenschaften keine 
Eintragung auf.  
 

 
 
 

Auftragsgemäß ist keine Baugrunduntersuchung durchzuführen. Der Bewerter geht davon 
aus, dass sich auf dem Bewertungsgegenstand keine Materialien befinden, die auf einer 
höherwertigen Deponie als einer Baurestmassendeponie zu entsorgen sind. 

 
1 https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/addrsearch/ 
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2.2.3. Beschreibung der Baulichkeiten 
 
 
Bewertungsgegenständlich sind 31 Stellplätze in der Tiefgarage einer Wohnhausanlage aus 
dem Baujahr 2021. 
 
Die Erschließung erfolgt über die Ein-/Ausfahrtsrampe von der Hauptstraße. 
 
30 Stellplätze sind mit einem halbautomatischen Parksystem (Klaus Multiparking 
TrendVario) ausgerüstet, wobei die Stellplätze Nr. 26, 32, 34, 36 und 38 - 46 als 
Stapelparker in zwei Ebenen (System TrendVario 6100) übereinander und die Stellplätze Nr. 
47 – 63 als Stapelparker in drei Ebenen (System TrendVario 6300) übereinander ausgeführt 
sind, wobei eines bzw. zwei der Autos in eine Grube abgesenkt wird; bei dem 31. Stellplatz 
mit der Bezeichnung KFZ-Abstellplatz 64 (B-LNr. 113) handelt es sich um einen normalen 
Tiefgaragenstellplatz (nächst der Ein- und Ausfahrtsrampe). 
 
Aus der folgende Abbildung ergibt sich die Lage der einzelnen Stellplätze untereinander 
(oben/unten bzw. oben/mitte/unten): 
 

KFZ-Abstellplatz 26

KFZ-Abstellplatz 43KFZ-Abstellplatz 39 KFZ-Abstellplatz 41

KFZ-Abstellplatz 32 KFZ-Abstellplatz 34 KFZ-Abstellplatz 36 KFZ-Abstellplatz 38 KFZ-Abstellplatz 40 KFZ-Abstellplatz 42 KFZ-Abstellplatz 44

 
 

KFZ-Abstellplatz 64

KFZ-Abstellplatz 46 KFZ-Abstellplatz 63

KFZ-Abstellplatz 45 KFZ-Abstellplatz 62

KFZ-Abstellplatz 51 KFZ-Abstellplatz 54 KFZ-Abstellplatz 57 KFZ-Abstellplatz 60

KFZ-Abstellplatz 52 KFZ-Abstellplatz 55 KFZ-Abstellplatz 58 KFZ-Abstellplatz 61

KFZ-Abstellplatz 50 KFZ-Abstellplatz 56 KFZ-Abstellplatz 59KFZ-Abstellplatz 53

KFZ-Abstellplatz 49

KFZ-Abstellplatz 48

KFZ-Abstellplatz 47

 
 
Die Stellplätze 62 (oben) und 59 (oben) sind aufgrund von Rohrleitungen an der Decke auf 
eine maximal zulässige Fahrzeuglänge von 4,60 m bzw. 4,00 m eingeschränkt. 
 
Die Flexibilität des halbautomatischen Parksystems ermöglicht unabhängiges Parken; jeder 
Nutzer kann dabei sein Auto jederzeit anfordern, ohne dass andere Fahrzeuge bewegt 
werden müssen. Das System mit drei Stellplätzen übereinander ist aus Sicherheitsgründen 
mit einem integrierten Vertikaltor aus Aluminium ausgestattet und für eine Belastbarkeit von 
max. 2.000 kg pro Stellplatz ausgelegt. 
 
An den einzelnen Stellplätzen wurde jeweils Wohnungseigentum begründet. 
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2.2.3.1. Bau- und Erhaltungszustand 
 
Der Bau- und Erhaltungszustand des gegenständlichen Gebäudes wird vom Bewerter 
aufgrund der äußeren Wahrnehmungen anlässlich der Befundaufnahme, sowie unter 
Zugrundelegung der zur Verfügung gestellten Unterlagen als sehr gut festgestellt. 
 
Bei der Beurteilung wird gemäß nachfolgend angeführten und verwendeten Kriterien ausgegangen: 
 
Sehr gut:  Keinerlei rückgestauter Instandhaltungs-, Instandsetzungs- oder Verbesserungsaufwand 
 
Gut:  Kaum rückgestauter Instandhaltungs-, Instandsetzungs- oder Verbesserungsaufwand, einige, 
  kleine Reparaturen erforderlich 
 
Mittel:  Rückgestauter Instandhaltungs-, Instandsetzungs- oder Verbesserungsaufwand vorhanden 
 
Schlecht:  Wesentliche Bauteile (bzw. die betreffenden Bauteile) weisen Mängel auf, erheblicher rück- 
  gestauter Instandhaltungs-, Instandsetzungs- oder Verbesserungsaufwand vorhanden, eine 
  umfangreiche Sanierungskonzeption wird empfohlen. 
 
Sehr schlecht: Das Gebäude (bzw. die betreffenden Bauteile) entspricht in Summe nicht mehr den relevanten 
  Bestimmungen der jeweiligen Bauordnung. 

 
Der Gesamtzustand des Objektes wurde durch äußeren Augenschein anlässlich der 
Befundaufnahme ohne materialzerstörende Untersuchung festgestellt.  

2.3. ZUBEHÖR 
 
Zum Zeitpunkt der Befundaufnahme war kein bewertungsrelevantes Zubehör vorhanden. 

2.4. ÖFFENTLICHE ABGABEN 
 
Dem unterzeichneten SV wurde nicht bekannt gegeben ob und ggf. in welcher Höhe allfällige 
grundstücksbezogene Abgaben offen sind. 
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3. BEWERTUNG 

3.1. BEWERTUNGSMETHODIK 
 
Zweck des Gutachtens ist die Ermittlung des Verkehrswertes der vorstehend beschriebenen 
Liegenschaft. 
 
Unter dem Verkehrswert ist gemäß §2 des Liegenschaftsbewertungsgesetz 1992 in der 
geltenden Fassung jener Wert zu verstehen, der im redlichen Geschäftsverkehr bei Verkauf 
der Liegenschaft üblicherweise zu erzielen ist. Dabei sind außergewöhnliche Verhältnisse, 
wie zu Beispiel besondere Vorliebe oder andere subjektive Wertzumessungen einzelner 
Personen, außer Ansatz zu lassen. 
 
Das Liegenschaftsbewertungsgesetz sieht für die Ermittlung des Verkehrswertes 
grundsätzlich drei Bewertungsverfahren vor: 
 

• § 3. (1) Für die Bewertung sind Wertermittlungsverfahren anzuwenden, die dem jeweiligen 

Stand der Wissenschaft entsprechen. Als solche Verfahren kommen insbesondere das 

Vergleichswertverfahren (§ 4), das Ertragswertverfahren (§ 5) und das Sachwertverfahren (§ 6) in 

Betracht. 

• (2) Wenn es zur vollständigen Berücksichtigung aller den Wert der Sache bestimmenden 

Umstände erforderlich ist, sind für die Bewertung mehrere Wertermittlungsverfahren anzuwenden. 

• (3) Rechte und Lasten, die mit der zu bewertenden Sache verbunden sind und deren Wert 

beeinflussen, sind bei der Bewertung entsprechend zu berücksichtigen. Wenn eine Bewertung von 

Rechten und Lasten nach den in den §§ 2 bis 7 enthaltenen Regeln nicht möglich ist, muß der 

vermögenswerte Vorteil des Berechtigten beziehungsweise der vermögenswerte Nachteil des Belasteten 

herangezogen werden. 

• (4) Ist nur ein Teil einer Liegenschaft, ein mit einer Liegenschaft verbundenes Recht oder eine 

darauf ruhende Last oder ein Teil eines Rechtes oder einer Last zu bewerten, so ist auch der Wert der 

ganzen Liegenschaft beziehungsweise des ganzen Rechtes oder der ganzen Last zu ermitteln, wenn dies 

für die Bewertung von Bedeutung ist. 

 
Die Wahl des Wertermittlungsverfahrens oder eine Kombination von mehreren solchen 
Verfahren bleibt gemäß §7 Liegenschaftsbewertungsgesetz dem Sachverständigen 
überlassen, dabei ist auch Bedacht auf den Stand der Wissenschaft zu nehmen. 
 

• § 7. (1) Soweit das Gericht oder die Verwaltungsbehörde nichts anderes anordnen, hat der 

Sachverständige das Wertermittlungsverfahren auszuwählen. Er hat dabei den jeweiligen Stand der 

Wissenschaft und die im redlichen Geschäftsverkehr bestehenden Gepflogenheiten zu beachten. Aus 

dem Ergebnis des gewählten Verfahrens ist der Wert unter Berücksichtigung der Verhältnisse im 

redlichen Geschäftsverkehr zu ermitteln. 

• (2) Sind für die Bewertung mehrere Wertermittlungsverfahren anzuwenden (§ 3 Abs. 2), so ist 

aus deren Ergebnissen der Wert unter Berücksichtigung der Verhältnisse im redlichen Geschäftsverkehr 

zu ermitteln. 

 
Nach Literatur und herrschender Auffassung kommt für die bewertungsgegenständliche 
Liegenschaft das Vergleichswertverfahren zur Anwendung.  
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Der Verkehrswert der Liegenschaft ergibt sich in der Folge durch Ermittlung des 
Vergleichswertes der Baulichkeiten ggf. unter Abzug einer allfälligen technischen und 
wirtschaftlichen Wertminderung, des Wertes der Außenanlagen, und unter anschließender 
kritischer Würdigung des rechnerischen Ergebnisses mit den dem Sachverständigen zur 
Verfügung stehenden Marktinformationen, welche gegebenenfalls einen Zu- oder Abschlag 
zur Marktanpassung erforderlich machen.  
 
Die nachfolgende Bewertung erfolgt unter Berücksichtigung aller im Befund getroffenen 
Feststellungen und unter Bedachtnahme auf die Verhältnisse am Immobilienmarkt. Der 
Bewertungsvorgang erfolgt nach den Bestimmungen des Liegenschaftsbewertungsgesetzes 
1992, BGBl 1992/150. 
 

3.2. VERGLEICHSWERTVERFAHREN 
 
Das Liegenschaftsbewertungsgesetz normiert dieses Verfahren wie folgt: 
 

• § 4. (1) Im Vergleichswertverfahren ist der Wert der Sache durch Vergleich mit tatsächlich 

erzielten Kaufpreisen vergleichbarer Sachen zu ermitteln (Vergleichswert). Vergleichbare Sachen sind 

solche, die hinsichtlich der den Wert beeinflussenden Umstände weitgehend mit der zu bewertenden 

Sache übereinstimmen. Abweichende Eigenschaften der Sache und geänderte Marktverhältnisse sind 

nach Maßgabe ihres Einflusses auf den Wert durch Zu- oder Abschläge zu berücksichtigen. 

• (2) Zum Vergleich sind Kaufpreise heranzuziehen, die im redlichen Geschäftsverkehr in 

zeitlicher Nähe zum Bewertungsstichtag in vergleichbaren Gebieten erzielt wurden. Soweit sie vor oder 

nach dem Stichtag vereinbart wurden, sind sie entsprechend den Preisschwankungen im redlichen 

Geschäftsverkehr des betreffenden Gebietes auf- oder abzuwerten. 

• (3) Kaufpreise, von denen anzunehmen ist, daß sie durch ungewöhnliche Verhältnisse oder 

persönliche Umstände der Vertragsteile beeinflußt wurden, dürfen zum Vergleich nur herangezogen 

werden, wenn der Einfluß dieser Verhältnisse und Umstände wertmäßig erfaßt werden kann und die 

Kaufpreise entsprechend berichtigt werden. 
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Es ergibt sich sohin folgende Berechnung: 
 
Uns liegen mehrere Vergleichspreise aus tatsächlichen Transaktionen im näheren Umfeld 
der Liegenschaft vor.  
 
Folgende Vergleichspreise wurden erhoben: 
 

Grundbuch TZ Datum Kaufpreis 
(netto) in €

01908 Tullnerbach 1043/2022 18.05.2022 € 19 000

01908 Tullnerbach 1673/2025 28.05.2025 € 14 000

01908 Tullnerbach 1831/2025 03.06.2025 € 15 000

01908 Tullnerbach 1890/2025 08.08.2025 € 10 000

01908 Tullnerbach 1765/2025 15.10.2025 € 10 000  
 
Für PKW Stellplätze im näheren Umfeld der bewertungsgegenständlichen Liegenschaft 
wurden durchschnittlich rd. EUR 13.600 erzielt, wobei in zeitlicher Hinsicht eine abnehmende 
Preisgestaltung wahrnehmbar ist.  
 
Wir gehen daher von einem angepassten Vergleichswert von EUR 11.500 aus. 
 

3.3. VERGLEICHSWERT  
 
 
Bei Parksystemen mit Stapelparkern zeigt sich, dass die unteren Stellplätze aus 
unterschiedlichen Gründen weniger beliebt sind; dieser Umstand ist in der Bewertung zu 
berücksichtigen. Einschränkungen der Nutzbarkeit etwa durch baulich bedingte Höhen-, 
Gewichts- oder Längenbeschränkungen sind ebenfalls wertbestimmend. 
 
Für oben liegende Stellplätze gehen wir daher vom ober ermittelten Vergleichswert aus; für 
unten liegende Stellplätze wird ein Abschlag von 15 %, für jene in der Mitte ein Abschlag von 
10% vorgenommen; sodass sich folgende gerundete Werte ergeben: 
 

Stellplätze „oben“ EUR 11.500 
Stellplätze „mitte“ EUR 10.400 (11.500 – 0,10*11.500 = 10.350) 
Stellplätze „unten“ EUR   9.800 (11.500 – 0,15*11.500 =   9.775) 

 
Die Stellplätze 62 (oben) und 59 (oben) sind aufgrund von Rohrleitungen an der Decke auf 
eine maximal zulässige Fahrzeuglänge von 4,60 m (Kompaktklasse) bzw. 4,00 m 
(Kleinwagen) eingeschränkt; dieser Umstand wird mit einem Abschlag von 20 % bzw. 25 % 
auf den Vergleichswert berücksichtig: 
 
 Stellplatz 62  EUR   9.200 (11.500 – 0,20*11.500 = 9.200) 
 Stellplatz 59  EUR   8.600 (11.500 – 0,20*11.500 = 8.625) 
 
Der einzig freistehende Stellplatz wird mit einem Aufschlag von 20 % auf den Vergleichswert 
bewertet: 
 
   Stellplatz 64  EUR 13.800 (11.500 + 0,20*11.500 = 13.800) 
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Es ergibt sich somit für die bewertungsgegenständlichen Anteile folgende Bewertung: 
 
 
 

B-LNr WE Objekt Lage Verkehrswert

75 KFZ-Abstellplatz 26 unten € 9 800

81 KFZ-Abstellplatz 32 unten € 9 800

83 KFZ-Abstellplatz 34 unten € 9 800

85 KFZ-Abstellplatz 36 unten € 9 800

87 KFZ-Abstellplatz 38 unten € 9 800

88 KFZ-Abstellplatz 39 oben € 11 500

89 KFZ-Abstellplatz 40 unten € 9 800

90 KFZ-Abstellplatz 41 oben € 11 500

91 KFZ-Abstellplatz 42 unten € 9 800

92 KFZ-Abstellplatz 43 oben € 11 500

93 KFZ-Abstellplatz 44 unten € 9 800

94 KFZ-Abstellplatz 45 oben € 11 500

95 KFZ-Abstellplatz 46 unten € 9 800

96 KFZ-Abstellplatz 47 oben € 11 500

97 KFZ-Abstellplatz 48 mitte € 10 400

98 KFZ-Abstellplatz 49 unten € 9 800

99 KFZ-Abstellplatz 50 oben € 11 500

100 KFZ-Abstellplatz 51 mitte € 10 400

101 KFZ-Abstellplatz 52 unten € 9 800

102 KFZ-Abstellplatz 53 oben € 11 500

103 KFZ-Abstellplatz 54 mitte € 10 400

104 KFZ-Abstellplatz 55 unten € 9 800

105 KFZ-Abstellplatz 56 oben € 11 500

106 KFZ-Abstellplatz 57 mitte € 10 400

107 KFZ-Abstellplatz 58 unten € 9 800

108 KFZ-Abstellplatz 59 oben € 8 600

109 KFZ-Abstellplatz 60 mitte € 10 400

110 KFZ-Abstellplatz 61 unten € 9 800

111 KFZ-Abstellplatz 62 oben € 9 200

112 KFZ-Abstellplatz 63 unten € 9 800

113 KFZ-Abstellplatz 64 - € 13 800

Summe € 322 600  
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3.4. VERKEHRSWERTERMITTLUNG 
 
Der Vergleichswert einer bebauten Liegenschaft stimmt nicht in jedem Fall mit dem 
Verkehrswert überein. Eventuell sind sonstige, den Ertragswert der Liegenschaft 
wertbeeinflussende Umstände sowie vorhandene Rechte und Lasten zu berücksichtigen. Für 
die Kaufpreise sind vor allem Angebot und Nachfrage am Realitätenmarkt entscheidend. 
Außerdem hängt der Verkehrswert von der Art und Größe sowie der Marktgängigkeit der 
Liegenschaft ab. 
 
Bei Anwendung des Vergleichswertverfahrens errechnet sich der Verkehrswert nach 
folgendem Schema: 
 
 

Vergleichswert der Liegenschaft 
+/- Zu-/Abschläge wegen sonstiger wertbeeinflussender Umstände 
+/- Barwert von Rechten und Lasten 
= Zwischenwert 
+/- Zu-/Abschläge zur Anpassung an den Verkehrswert (Marktanpassung) 
= Verkehrswert 

 

3.4.1. Zu-/Abschläge wegen sonstiger wertbeeinflussender Umstände 
 
Es liegen keine Indikationen für Zu- oder Abschläge wegen sonstiger wertbeeinflussender 
Umstände vor. 
 
 
Vergleichswert der Liegenschaft 
+/- Zu/Abschläge wegen sonstiger wertbeeinflussender Umstände  
+/- Barwert von Rechten und Lasten 
Zwischenwert 

 
 

EUR 
EUR 
EUR 
EUR   

      322.600,00 
                 0,00 

       0,00 
   322.600,00 

3.4.2. Marktanpassung 
 
Der ermittelte Vergleichswert deckt sich mit den Gegebenheiten am Markt, sodass eine 
Anpassung nicht notwendig ist. 
 
 
Vergleichswert der Liegenschaft 
+/- Zu/Abschläge wegen sonstiger wertbeeinflussender Umstände 
+/- Barwert von Rechten und Lasten 
Zwischenwert 

EUR 
EUR 
EUR 
EUR     

   322-600,00 
0,00 

                 0,00 
   322.600,00 

+/- Zu-/Abschläge zur Anpassung an den Verkehrswert (0%) EUR ________0,00 
Verkehrswert EUR    322.600,00 
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3.5. VERKEHRSWERT 
 

 
Der Verkehrswert der bewertungsgegenständlichen Wohnungseigentumsanteile  

beträgt gerundet EUR 322.600 
 
 
Unter dem Verkehrswert ist gemäß §2 des Liegenschaftsbewertungsgesetz 1992 in der 
geltenden Fassung jener Wert zu verstehen, der im redlichen Geschäftsverkehr bei Verkauf 
der Liegenschaft üblicherweise zu erzielen ist. Dabei sind außergewöhnliche Verhältnisse, 
wie zu Beispiel besondere Vorliebe oder andere subjektive Wertzumessungen einzelner 
Personen, außer Ansatz zu lassen. 
 
Der Markt zeigt, dass auch praktisch idente Liegenschaften, welche im gleichen Zeitraum 
und am gleichen Ort verkauft werden, nicht notwendigerweise den gleichen Preis erzielen.  
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4. ZUSAMMENFASSUNG 
 
 

 

Der Verkehrswert der insg. 175/2953 Anteile  
an der Liegenschaft  

 
EZ 410 KG 01908 Tullnerbach 

 
 

mit der Adresse 
3013 Tullnerbach, Hauptstraße 42 

 
beträgt unter Berücksichtigung aller im Befund geschilderten 

Umstände zum Stichtag 17.02.2026 gerundet 
 

€ 322.600 
 

(in Worten: Dreihundertzweiundzwanzigtausendsechshundert Euro) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________ 
Wien, am 17.02.2026       Der Sachverständige 

5. ANMERKUNGEN 
 
Das Bewertungsgutachten umfasst inkl. Anhang 33 Seiten und wurde in elektronischer Form 
erstellt; diese Ausfertigung ist nur in Verbindung mit einer Signatur (= digitale Unterschrift) 
auf dieser Seite rechtsgültig. 

Georg Friedrich Johannes Berger
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6. ANHANG 

6.1. FOTODOKUMENTATION 
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6.2. GRUNDBUCHAUSZUG 
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